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RECHT UND KAPITALMARKT – IM INTERVIEW: BARBARA KOCH-SCHULTE

F˛rderung fˇr Mitarbeiterbeteiligung an
Start-ups ist nur ein erster Schritt

Weiterhin keine steuerneutrale Entgeltumwandlung m˛glich
B˛rsen-Zeitung, 5.12.2020

j Frau Koch-Schulte, die Bundesre-
gierung will die Beteiligung von
Mitarbeitern an Start-ups f˛rdern.
Was ist im Einzelnen geplant?

Der Entwurf des Fondsstandortge-
setzes sieht zwei steuerliche Maß-
nahmen vor: Zum einen soll der ein-
kommensteuerliche Freibetrag fˇr
den verbilligten Erwerb von Mitar-
beiterbeteiligungen von 360 Euro
auf 720 Euro pro Jahr erh˛ht wer-
den. Zum anderen, und das ist fˇr
die Praxis interessanter, wird die
M˛glichkeit eingeräumt, die Steuer
bei einem verbilligten Erwerb von
bestimmten Mitarbeiterbeteiligun-
gen in die Zukunft zu verschieben.
Bisher muss der Mitarbeiter die bei
Erwerb entstehende Steuer aus sei-
nem sonstigen Einkommen zahlen.
Nun soll die Steuer erst fällig wer-
den, wenn (i) die Beteiligung ver-
kauft oder anderweitig verwertet
wird, (ii) nach Ablauf von zehn Jah-
ren oder (iii) bei Beendigung des
Dienstverhältnisses. Im ersten Fall
verschiebt sich die Besteuerung auf
den Zeitpunkt, zu dem tatsächlich
auch Erl˛se aus der Beteiligung rea-
lisiert werden. Die anderen beiden
Fälligkeitszeitpunkte sind problema-
tisch, weil hier keine Liquidität zu-
fließt und der Mitarbeiter die Been-
digung seines Dienstverhältnisses
nicht unbedingt kontrollieren kann.

j Welche Voraussetzungen muss
ein Unternehmen hier erfˇllen?

Das Unternehmen darf bestimmte
Schwellenwerte hinsichtlich Mitar-
beiterzahl, Umsatz oder Bilanzsum-
me (i) bei Übertragung der Beteili-
gung nicht ˇberschreiten oder (ii)

im vorangegangenen Kalenderjahr
nicht ˇberschritten haben. Damit
knˇpft der Gesetzesentwurf an die
Definition von Kleinstunternehmen
sowie kleinen und mittleren Unter-
nehmen an. Zudem darf die Grˇn-
dung des Start-ups nicht mehr als
zehn Jahre zurˇckliegen. Weil
Start-ups diese Voraussetzungen ty-
pischerweise erfˇllen, ist der Geset-
zesentwurf insoweit zu begrˇßen.

j Reicht die F˛rderung aus, um die
chronische Geldnot vieler Start-
ups zu lindern?

Die F˛rderung dient nicht vorrangig
der Linderung der Geldnot der Start-
ups, sondern soll deren Attraktivität
fˇr ihre Mitarbeiter steigern. Viele
junge Talente sind nicht unbedingt
an hohen Gehältern interessiert,
sondern m˛chten Teil eines jungen
Unternehmens und seiner Grˇnder-
geschichte sein. Sie werden oft von
US-Start-ups umworben, die mit
großen Optionsprogrammen win-
ken. Das kann man so in Deutsch-
land derzeit nicht machen, ohne die
Mitarbeiter im Falle der Ausˇbung
von Optionen einem Insolvenzrisiko
aufgrund der dann anfallenden
Steuer auszusetzen.

j Fˇhrt die h˛here Kapitalbeteili-
gung der Mitarbeiter zu mehr Ein-
fluss und wom˛glich Konflikten?

Nein, nicht grundsätzlich. Das hängt
von der Ausgestaltung im Einzelfall
ab. Es gibt auch Kapitalbeteiligun-
gen, die keine Stimmrechte haben.
Und selbst bei einer echten Kapital-
beteiligung mit Stimmrechten kann
die Ausˇbung der Stimmrechte so
geregelt werden, dass sich das Unter-

nehmen dadurch nicht selbst blok-
kiert.

j Viele Start-ups scheitern. Wie
werden Verluste beim Anteilsver-
kauf steuerlich behandelt?

Sehr ungˇnstig. Mit der Einfˇhrung
der sogenannten Abgeltungsteuer in
2009 hat der Gesetzgeber zwar die
Besteuerung der Veräußerungsge-
winne fˇr Kleinbeteiligungen (klei-
ner 1%) eingefˇhrt, die Abzugsfä-
higkeit von Veräußerungsverlusten
aber nur eingeschränkt zugelassen.
Verluste aus dem Verkauf von Antei-
len k˛nnen nur mit positiven Ein-
kˇnften aus Kapitalverm˛gen ver-
rechnet werden oder bei Aktienver-
lusten sogar nur mit Aktiengewin-
nen. Im Falle von wertlosen Beteili-
gungen ist die Verlustverrechnung
seit diesem Jahr sogar auf 10 000 Eu-
ro pro Jahr beschränkt.

j Wie ist die geplante F˛rderung in-
ternational einzuordnen?

Es ist ein Schritt in die richtige Rich-
tung,mehr aber nicht. Im internatio-
nalen Vergleich, gerade mit den
USA, sind wir da steuerlich noch im-
mer schwach aufgestellt. So ist bei
uns auch weiterhin keine steuerneu-
trale Entgeltumwandlung in Kapital-
beteiligungen m˛glich. Das heißt,
ein Mitarbeiter kann aus seinem lau-
fenden Gehalt nicht steuerneutral
Mitarbeiterbeteiligungen erwerben.
Der Arbeitgebermuss sie ihm zusätz-
lich zumGehalt anbieten. Das ist we-
nig nachvollziehbar.
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